
bürgerlicher Parlamentarismus

sehen Rechte und Freiheiten (z. B. 
Recht des politischen Zusam
menschlusses, allgemeines Wahl
recht, Presse- und Versammlungs
freiheit) gekennzeichnet. »Die bür
gerliche Demokratie, die im Ver
gleich zum Mittelalter ein gewalti
ger historischer Fortschritt ist, bleibt 
stets — und im Kapitalismus kann es 
gar nicht anders sein — eng, be
schränkt, falsch und verlogen, ein 
Paradies für die Reichen, eine Falle 
und Betrug für die Ausgebeuteten, 
die Armen.« (Lenin, 28, S. 241) Bür
gerliche Ideologen verschleiern die
sen Klassencharakter der b. D., in
dem sie eine sogenannte reine, über 
den Klassen stehende und von den 
realen gesellschaftlichen Verhältnis
sen unabhängige Demokratie pro
klamieren, deren Inhalt vor allem 
auf formal-juristische Merkmale re
duziert wird. Aufgabe der Arbeiter
klasse und ihrer Partei ist es, die 
Entlarvung der b. D. mit der Aus
nutzung der bürgerlich-demokrati
schen Rechte und Freiheiten im 
Kampf für den Sozialismus zu ver
binden, der im Imperialismus im In
teresse der Herrschaftssicherung 
des Monopolkapitals immer stärker 
werdenden Tendenz zum Abbau 
der bürgerlich-demokratischen 
Rechte und Freiheiten entgegenzu
wirken und die Werktätigen im 
Kampf um —*■ antimonopolistische 
Demokratie, die den Weg zum So
zialismus öffnet, an den Sturz des 
Kapitalismus durch die —* sozialisti
sche Revolution heranzuführen.

bürgerlicher Parlamentaris
mus: Organisationsform der politi
schen Macht der Bourgeoisie, Form 
ihrer Klassenherrschaft, die an die 
Existenz und legislative Funktion 
des Parlaments und anderer gewähl
ter Organe gebunden ist. Der b. P. 
dient der Bourgeoisie dazu, den 
Klassencharakter des imperialisti
schen Staates, die Diktatur der 
Bourgeoisie, zu verschleiern. Seine 
charakteristischen Merkmale sind
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vornehmlich die Trennung der Ge
setzgebung von der exekutiven Tä
tigkeit, die privilegierte Stellung des 
Abgeordneten, der nicht den Wäh
lern rechenschaftspflichtig und 
nicht abberufbar ist, der nicht an 
der Verwirklichung der Gesetze 
teilnimmt und keine echten Kon- 
trollbefugnisse hat. Unter den Be
dingungen der engen Verflechtung 
der Macht der Monopole mit der 
Macht des Staates obliegt es dem 
bürgerlichen Parlament, die von 
den Monopolverbänden und der 
Ministerialbürokratie getroffenen 
Entscheidungen über die Grund
richtung der Innen- und Außenpoli
tik nachträglich zu legitimieren. Die 
Wahrung formaler parlamenta
risch-demokratischer Spielregeln 
wie die Abhängigkeit der Regierung 
von der parlamentarischen Mehr
heit, der Rücktrittszwang für die 
Regierung im Falle eines erfolgrei
chen Mißtrauensvotums, die spekta
kulären Parlamentsdebatten und 
der gezielte Einsatz der Massenme
dien verdecken die Aushöhlung und 
den Abbau demokratischer Rechte, 
machen das Klassenwesen staatsmo
nopolistischer Macht schwer durch
schaubar. Der b. P. zielt darauf ab, 
kritische, systemgefährdende
Stimmungen und Bewegungen ab
zufangen, in systemerhaltende Bah
nen zu lenken und alle außerparla
mentarischen Aktionen der werktä
tigen Massen als antidemokratisch 
zu diskreditieren und zu blockieren. 
Im Gegensatz sowohl zur sozialre
formistischen Verabsolutierung als 
auch zur ultralinken Negierung par
lamentarischer Methoden nutzen 
die —*■ marxistisch-leninistischen Par
teien die Möglichkeiten dieses 
Kampfmittels und sind sich zugleich 
seiner Grenzen bewußt. Sie lehnen 
einen nur »parlamentarischen Weg« 
des Übergangs zum Sozialismus ab, 
da das einer unzulässigen Einen
gung des Kampfes der revolutionä
ren Kräfte und letztlich einem Ver
zicht auf die Eroberung der Macht


